
 
 
 

Aargauische Volksinitiative: Für eine Demokratie mit Zukunft 
(Stimmrechtsalter 16 im Aargau) 

 
Gestützt auf § 64 der Verfassung des Kantons Aargau vom 25. Juni 1980 (SAR 110.000) stellen die unterzeichnenden im Kanton Aargau stimmbe-
rechtigten Bürgerinnen und Bürger folgendes Initiativbegehren: 
Die Verfassung des Kantons Aargau vom 25. Juni 1980 (SAR 100.00) wird wie folgt geändert: 
§ 59 Stimmrecht 
1 Stimmberechtigt sind alle Schweizer Bürgerinnen und Bürger, die das 16. Altersjahr zurückgelegt haben, im Kanton 
Aargau wohnen und nicht wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft stehen oder durch 
eine vorsorgebeauftragte Person vertreten werden. (geändert) 
§ 69 Wählbarkeit, Unvereinbarkeit und Ausstand 
1 In den Grossen Rat, in den Regierungsrat, in die Gerichte und in die durch diese Verfassung festgesetzten Ämter 
sind die Stimmberechtigten des Kantons wählbar, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben. Ausnahmen für die 
Gerichte bestimmt das Gesetz. (geändert) 

 
Die Initiative «Für eine Demokratie mit Zukunft (Stimmrechtsalter 16 im Aargau)» fordert die kantonale Einführung 
des aktiven Wahl- und Stimmrechts ab 16 Jahren. Neu dürften auch Personen, die das 16. Altersjahr zurückgelegt 
haben, an Wahlen und Abstimmungen des Kantons Aargau teilnehmen, nicht aber selbst in Ämter gewählt werden. 

 
Auf dieser Liste können nur Stimmberechtigte unterzeichnen, die in der genannten politischen Gemeinde des Kantons Aargau wohnen. Bürgerinnen 
und Bürger, die das Begehren unterstützen, unterzeichnen es handschriftlich. Wer unbefugt an einem Initiativbegehren teilnimmt oder das Ergebnis 
einer Unterschriftensammlung fälscht, macht sich nach Art. 282 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB) strafbar. Wer bei einer Unterschrif-
tensammlung besticht oder sich bestechen lässt, macht sich nach Art. 281 StGB strafbar.  

 Postleitzahl Politische Gemeinde 
  

Nr. Name Vorname 
(eigenhändig und möglichst in Blockschrift) 

Geburtsdatum 
(Tag/Monat/Jahr) 

Wohnadresse 
(Strasse und Hausnummer) 

Unterschrift 
(eigenhändig) 

Kontrolle 
(leer lassen) 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 
Die nachstehend erwähnten Personen bilden das Initiativkomitee und sind berechtigt, die Volksinitiative mit einfachem Mehr zurückzuziehen: 

Julia Hauri, Suhrenweg 4, 5036 Oberentfelden; Sofia Hurtado, Neuenburgerstrasse 8, 5004 Aarau; Gion Reto Kaiser, Weitegasse 19, 5400 
Baden; Oliver Jan Meyer, Eichmattstrasse 9, 5612 Villmergen; Mechthild Mus, Sommerhaldenstrasse 14, 5405 Baden; Tabea Irina Stauffer, 
Buchhaldenstrasse 7, 5442 Fislisbach; Peter Weihrauch, Obere Sonnenbergstrasse 27, 5707 Seengen; Jacqueline Julia Wick, Rebweg 5, 5620 
Bremgarten; Nico Julian Zobrist, Burgermattweg 7, 5035 Unterentfelden 
 

Die untenstehende Stimmrechtsbescheinigung wird durch das Initiativkomitee eingeholt. 
 
Die unterzeichnete Amtsperson bescheinigt hiermit, dass obenstehende …..... (Anzahl) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der Volksinitiative in 
aargauischen Angelegenheiten stimmberechtigt sind und ihre politischen Rechte in der erwähnten Gemeinde ausüben. 
 

Ort:  Datum: 

 Amtsstempel 

Eigenhändige  
Unterschrift:  

Amtliche  
Eigenschaft: 

  

 
Veröffentlicht im Amtsblatt des Kantons Aargau vom 7. Februar 2022. Ablauf der Sammelfrist: 7. Februar 2023 
 
Ganz oder teilweise ausgefüllte Unterschriftenliste bitte umgehend einsenden an: Stimmrechtsalter 16 Aargau, 5000 Aarau 
Weitere Unterschriftenlisten können bestellt werden unter demokratie-mit-zukunft.ch 

Beilage zur Botschaft 24.111


